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LEITSÄTZE — RECHTSSACHE T-390/03 

Zwischen dem Bildzeichen, das aus einem 
Bild eines von einer gelben Linie durch
zogenen roten Vierecks, in das in weiß die 
Buchstaben „C" und „M" eingeschrieben 
sind, besteht und dessen Eintragung als 
Gemeinschaftsmarke für Waren und Dienst
leistungen der Klassen 1 bis 42 des Abkom
mens von Nizza angemeldet wurde, und der 
früher für die Dienstleistungen „Geschäfts
führung; Unternehmensverwaltung; Büroar
beiten", „Versicherungswesen; Finanzwesen; 
Geldgeschäfte; Immobilienwesen", „Tele
kommunikation" und „industrielle Analyse-
und Forschungsdienstleistungen; Rechtsbe
ratung und -Vertretung" der Klassen 35, 36, 
38 und 42 in Spanien eingetragenen Bild
marke, die aus zwei Bestandteilen, dem in 
schwarzer Laufschrift geschriebenen Wort 
„capital markets" und den übereinander 
gestellten Buchstaben „C" und „M", zusam
mengesetzt ist, besteht für die maßgeblichen 

Verkehrskreise sehr aufmerksamer und in
formierter spanischer Verbraucher keine 
Verwechslungsgefahr, da zum einen die von 
den betreffenden Marken erfassten Dienst
leistungen zwar identisch sind, diese Marken 
aber weder bildlich noch begrifflich ähnlich 
sind, so dass diese Unterschiede so geartet 
sind, dass sie die klangliche Ähnlichkeit 
zwischen ihnen neutralisieren, und da zum 
anderen die ältere Marke keine hohe Kenn
zeichnungskraft besitzt. Dieses Ergebnis wird 
durch die Tatsache gestützt, dass die maß
geblichen Verkehrskreise in dem Bereich der 
betreffenden Dienstleistungen sehr speziali
siert sind und somit bei der Wahl dieser 
Dienstleistungen mit einem hohen Grad an 
Aufmerksamkeit vorgehen werden. 

(vgl. Randnrn. 64-67, 69) 
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